
Informationen für Fachhochschulabsolventen zum Promotionsstudiengang 

am Institut für Buchwissenschaft 

der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
 

Fachhochulabsolventen der Studiengänge Diplom-Bibliothekar/in (FH), Diplom-Designer/in 

(FH), Diplom-Mediengestalter/in (FH) und Dipl.-Ing. Fachrichtung Druck (FH) und ver-

gleichbarer Studiengänge können im Fach Buchwissenschaft zur Promotion zugelassen wer-

den, wenn sie 

 

a) das Studium einer entsprechenden Fachrichtung bei Bachelorstudiengängen mit der Ge-

samtnote 1,5 oder besser oder bei Diplomstudiengängen (FH) mit 2,0 oder besser abgeschlos-

sen haben. 

 

b) Die Bewerberin oder der Bewerber hat vor Aufnahme des Studiums ein Beratungsgespräch 

mit einem Prüfungsberechtigten zu führen. 

 

c) Die Bewerberin oder der Bewerber hat sich im Verlauf des Studiums um eine Betreuerin 

oder um einen Betreuer aus dem Kreis der Prüfungsberechtigten zu bemühen. 

 

d) Die Bewerberin oder der Bewerber muss ein zweisemestriges Studium als ordentliche Stu-

dierende oder ordentlicher Studierender an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in dem 

gewählten Promotionsfach absolvieren. 

 

e) Die Bewerberin oder der Bewerber muss den Nachweis von Kenntnissen und Fähigkeiten  

zu wissenschaftlichen Arbeiten durch eine wissenschaftliche Arbeit, die vier Monate umfasst 

und als »ausreichend« bewertet sein muss, erbringen. Der Dekan benennt die Themenstellerin 

oder den Themensteller und die beiden Gutachterinnen oder Gutachter der Arbeit. Eine nicht 

als »ausreichend« bewertete wissenschaftliche Arbeit kann einmal wiederholt werden. 

 

f) Zum Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten fachlicher Art wird nach Maßgabe des zu-

ständigen Fachbereichs eine erfolgreiche Teilnahme an mindestens zwei Seminaren des ge-

wählten Faches samt zugehöriger Leistungsnachweise in Absprache mit dem zuständigen 

Fachvertreter verlangt. 

 

g) Die Promotionsordnung verlangt darüber hinaus Sprachnachweise (wie in der Magisterstu-

dienordnung) von drei Fremdsprachen, wobei Latein die erste geforderte Sprache ist. 

 

Rechtlich maßgeblich ist der Wortlaut der Promotionsordnung, erhältlich im Dekanat 05. 


